
ANLAGE 1: VERFAHRENSÜBERSICHT BEI IMMISSIONSSCHUTZRECHTLICH GENEHMIGUNGSBEDÜRFTIGEN ANLAGEN
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ANTRAG

PROJEKTVORSTELLUNG

ENTSCHEIDUNG

Eingangsbestätigung (unverzüglich) § 6 der 9. BImSchV

Beteiligung anderer Behörden (§ 11 der 9. BImSchV)

Zustellung an den Vorhabenträger (§ 10 Abs. 7 BImSchG)

Ende der Einwendungsfrist bei Nicht-IE-Anlagen 
(§ 10 Abs. 3 Satz 4, 1. TS BImSchG)

Ende der Einwendungsfrist bei IE-Anlagen (§ 10 Abs. 3 Satz 4, 2. TS BImSchG)Ende der Einwendungsfrist (§ 12 Abs. 1 Satz 2 der 9. BImSchV)

Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 
§ 20 Abs. 1a der 9. BImSchV

Bewertung der zusammenfassenden Darstellung 
§ 20 Abs. 1b der 9. BImSchV

Auf Antrag des Vorhabenträgers: 
Öffentliche Bekanntmachung des verfügenden Teils, 

der Rechtsbehelfsbelehrung und Hinweis auf Anlagen

Erörterungstermin (fakultativ)

Zustellung an den Vorhabenträger (und ggf. Einwender) § 10 Abs. 7 BImSchG

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 7 und ggf. Abs. 8 BImSchG

Auslegung

Zusätzliche Bekanntmachung des Genehmigungsbescheids im 
zentralen UVP-Internetportal § 21a Abs. 2 Satz 4 der 9. BImSchV

Bei IE-Anlagen: zusätzliche Bekanntmachung des Genehmigungsbescheids mit Bezeichnung des BVT-Merkblatts gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG im Internet

Bekanntmachung des Vorhabens und Festlegung des Erörterungstermins §§ 8, 9 der 9. BImSchV

Zusätzliche Bekanntmachung des Vorhabens 
im zentralen UVP-Internetportal § 8 Abs. 1 der 9. BImSchV

• Vollständigkeitsprüfung, ggf. mit Behördenbeteiligung § 7 der 9. BImSchV

• Bestätigung der Vollständigkeit, Unterrichtung über den zeitlichen Ablauf und über die zu beteiligenden Behörden § 7 Abs. 2 der 9. BImSchV

• Auslegung des Antrags und der Unterlagen § 10 Abs. 3 BImSchG, § 10 der 9. BImSchV

• Parallel Beteiligung anderer Behörden § 11 der 9. BImSchV

• Niederschrift des Erörterungstermins

• Übersendung der Niederschrift an Vorhabenträger und – auf Anforderung – an Einwender (§ 19 Abs. 2 der 9. BImSchV)

GENEHMIGUNG MIT ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG UND UVP

– Neugenehmigung § 10 BImSchG

– Änderungsgenehmigung § 16 Abs. 1 BImSchG

• Information über erforderliche Antragsunterlagen
• Gegebenenfalls frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach vorgenommener 
  Hinwirkungspflicht der Behörde gemäß § 25 Abs. 3 VwVfG NRW
• Scoping und Unterrichtung über voraussichtlich beizubringende 
 Unterlagen

• Information über erforderliche Antragsunterlagen
• Gegebenenfalls frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach vorgenommener 
 Hinwirkungspflicht der Behörde gemäß § 25 Abs. 3 VwVfG NRW

• Information über erforderliche Antragsunterlagen
• Gegebenenfalls frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach vorgenommener 
 Hinwirkungspflicht der Behörde gemäß § 25 Abs. 3 VwVfG NRW

GENEHMIGUNG MIT ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG OHNE UVP

– Neugenehmigung § 10 BImSchG

– Änderungsgenehmigung § 16 Abs. 1 BImSchG

GENEHMIGUNG OHNE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

– Änderungsgenehmigung im beschränkt förmlichen Verfahren 
 § 16 Abs. 2 BImSchG

– Neu- oder Änderungsgenehmigungsverfahren im vereinfachten 
 Verfahren § 19 BImSchG


